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• Oder Sie geben die Wahlkarte am Wahl-
tag im Sprengelwahllokal bis zum Wahl-
schluss ab.
Die Abgabe der Wahlkarte muss nicht 
persönlich erfolgen.

Wahlkartenwähler/innen am Wahltag
Weiters besteht die Möglichkeit mit der 
Wahlkarte am Wahltag seine Stimme ab-
zugeben. In einer fremden Gemeinde 
kann nur die Stimme für die Landtags-
wahl abgegeben werden, in der eigenen 
Gemeinde wählt der/die Wahlkartenwäh-

ler/in für alle drei Wahlen

Besondere Wahlbehörde
Wahlberechtigte, die das Wahllokal nicht 
erreichen können, weil sie nicht gehfä-
hig, nicht transportfähig oder bettlägerig 
sind, werden auf Wunsch von einer Be-
sonderen Wahlbehörde aufgesucht oder 
können auch mittels Briefwahl an der 
Wahl teilnehmen.  Wer seine Stimme vor 
der Besonderen Wahlbehörde abgeben 
möchte, muss eine „Wahlkarte B“ beim 
Gemeindeamt beantragen. 

BürgermeisterInnen-Stichwahl
Sofern bei der BürgermeisterInnenwahl 
kein/e Bewerber/in mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen erreicht, findet ein 
zweiter Wahlgang statt. An dieser Wahl 
nehmen jene beiden BewerberInnen teil, 
denen ein Gemeinderatsmandat zuge-
wiesen wurde und die die meisten gülti-
gen Stimmen für die Wahl des/r Bürger-
meisters/in erhalten haben.  
Termin Stichwahlen:
Sonntag, 11. Oktober 2015

Renate Gräf MA, 
Amtsleiterin

Untragbare Zustände - Containerstandplatz Alte Linzerstraße aufgelassen
Jahrelange, immer dreistere „wilde“ Müll-
ablagerungen und darauf folgende zahl-
lose Beschwerden der AnrainerInnen ha-
ben die Gemeinde dazu veranlasst, den 
Altstoffsammelplatz Alte Linzerstraße zu 
schließen. Die Verantwortlichen haben 
sich die Entscheidung nicht leicht ge-
macht, denn es war von Anfang an klar, 
dass das Wegfallen eines Standplatzes 
dieser Größe empfindlich ins Gewicht 
fallen würde. 

Persönliche Aufforderungen an Müllsün-
derInnen und Anzeigen bei der Bezirks-
hauptmannschaft zeigten keine Wir-
kung, der Reinigungs- und  der 
Entsorgungsaufwand war sehr hoch. 

Auch die immer wieder ins Gespräch ge-
brachte Überwachung mit einer Videoka-
mera war nicht der Weisheit letzter 
Schluss, denn zum einen ist es rechtlich 
nicht einfach, eine Überwachungskame-
ra zu installieren und es fehlen die Res-
sourcen zur Auswertung der Daten. Au-
ßerdem passieren viele der illegalen 
Ablagerungen in der Dämmerung oder 
bei Nacht. 

Um dennoch eine bestmögliche Lösung 
für alle Beteiligten zu finden, wurde un-
ter Mithilfe des Bezirksabfallverbandes 
und der Firma Zellinger intensiv nach Er-
satzstandorten gesucht und die Contai-
ner in der Folge auf die Standplätze 
Gumplmayrberg, Bahnhof (Weingarten-
straße), Lindenstraße, Postparkplatz 
(beim Schulzentrum) verteilt. Allen Be-
wohnerInnen, die den Standplatz Alte 
Linzerstraße bisher nutzten, wird daher 
empfohlen, auf die genannten Stand-
plätze auszuweichen und notwendige 
Einkaufs- oder sonstige Fahrten mit den 

Entsorgungsfahrten zu kombinieren. Es 
können aber auch alle anderen Stand-
plätze angefahren werden, diese finden 
Sie im Abfallkalender der Gemeinde auf 
www.ottensheim.eu (in der Suche „Ab-
fallkalender 2015“ eingeben), bzw. kann 
der Abfallkalender auch im Bürgerbüro 
abgeholt werden.

Beinahe wöchentlich erreichen uns For-
derungen nach größeren Standplätzen, 
mehr Containern, häufigerer Entlee-
rung. Damit sind aber auch höhere Kos-
ten verbunden, welche die Müllgebühren 
verteuern. Außerdem ist es beinahe un-
möglich, weitere Standplätze zu finden, 
durch welche sich niemand gestört fühlt. 

Wir appellieren daher einmal mehr, das 
Abfallvolumen möglichst gering zu hal-
ten. Das heißt, Kartons und Schachteln 
sind vor dem Einwurf zu zerlegen, Plas-
tikflaschen zusammenzudrücken, glei-
che Becher ineinander zu stecken, Müll 
nicht in prall gefüllten Säcken als gan-
zes einzuwerfen und so fort. Vielleicht 
auch schon beim Einkauf daran denken, 

wie das eine oder andere zukünftige 
„Müllstück“ zu vermeiden wäre .

Wir danken an dieser Stelle allen Bürge-
rInnen, die die Entsorgung ordnungsge-
mäß durchführen – und das ist sicherlich 
der Großteil der Bevölkerung! Vor allem 
danken wir auch jenen, die die Stand-
plätze freiwillig und von sich aus in Ord-
nung halten. 

„Schwarze Schafe“, die aus Unwissen-
heit, Bequemlichkeit oder Berechnung 
lieber auf Kosten der Anderen leben, wird 
es wohl immer geben. Wichtig ist, sich 
nicht entmutigen zu lassen und weiter-
hin den eigenen Anteil an einem schö-
nen, sauberen Ortsbild zu leisten. 

Bei Problemen und Fragen rund um die 
Abfallentsorgung steht Ihnen die Ge-
meinde mit Rat und Tat wie immer gerne 
zur Verfügung.

Susanna Kolb 
Abt. Umwelt und Verkehr 

Manche wollen es noch immer nicht glauben ..... außerdem sind illegale Müllababgerungen strafbar.
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